
TEIL A: PLANZEICHNUNG PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SOPV
SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ (SOPV)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

Anlagenhöhe 4 m
HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HÖHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE 
ÜBER ANSTEHENDEM GELÄNDE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ
max. 0,8

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

F
VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
FELDWIRTSCHAFTSWEGE;  
A = NEUE WEGE, B = BESTEHENDE WEGE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT 
BEBAUBAR SIND; HIER: BAUVERBOTS- / BAUBESCHRÄNKUNGSZONE DER BUNDES-
AUTOBAHN A 9 (A 9) / 10 M SCHUTZSTREIFEN FERNGASLEITUNG ONTRAS 
GASTRANSPORT GMBH
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6 BAUGB)

UNTERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNG; HIER: FERNGASLEITUNG ONTRAS 
GASTRANSPORT GMBH
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS.1 NR. 15 BAUGB)

MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

V / A / E

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG 
VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (V = VERMEIDUNGS- UND 
MINIMIERUNGSMASSNAHMEN; A = AUSGLEICHSMASSNAHMEN;  
E = MASSNAHMENEMPFEHLUNG) 
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB)

WIIIA

UMGRENZUNG DER FLÄCHEN MIT WASSERRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN; HIER 
WASSERSCHUTZGEBIET (WIIIA = SCHUTZZONE IIIA)
(§ 9 ABS.6 BAUGB)

o 83.5

NATÜRLICHE GELÄNDEOBERKANTE ÜBER NHN: Als unterer Bezugspunkt gilt die natür-
liche Geländeoberkante gem. § 2 Abs. 12 BbgBO. Die maßgebliche Geländeoberfläche 
ist dem Planeinschrieb des Vermessungsplanes, der dem Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan zugrunde liegt, zu entnehmen. Zwischenwerte sind zu interpolieren.

ABGRENZUNG DES BEREICHS DER BEDINGTEN ZULÄSSIGKEIT

FAHRBAHNRAND DER BUNDESAUTOBAHN A 9 (A 9)

Nutzungsart Anlagenhöhe

Grundflächenzahl -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

1.1 SONSTIGE SONDERGEBIET 
„PHOTOVOLTAIK“ (SOPV) 
ANALOG § 11 BAUNVO

zulässig sind:

Gebiet für die Errichtung einer Freiflächen-Photovol-
taik-Anlage, siehe Plan.

1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie (Photovoltaik-Anlage).

2. Anlagen zur Speicherung solarer Energie.
3. Alle zum Betrieb der Photovoltaik-  oder Speicher-

Anlage erforderlichen Anlagen, Funktionen, Bau-
teile, Zufahrten, Zuleitungen, Zuwegungen, Zäune, 
Wechselrichter, Transformatoren, Brandschutz-
mauern, Überwachungskameras.

4. Alle zur Entwässerung des Plangebietes notwen-
digen Infrastrukturen (z.B. Entwässerungsrinnen, 
-becken und -mulden) samt Zubehör.

1.2  BEDINGTE ZULÄSSIGKEIT IM BEREICH DER 
ANBAUVERBOTSZONE I.S.D. § 9 ABS. 2 
FSTRG  
ANALOG. § 9 ABS. 2 BAUGB

Im Bereich der Baubeschränkungsverbotszone i.S.d. § 
9 Abs. 2 Nr. 1 FStrG sind die Vorhaben und Nutzungen 
gem. § 9 Abs. 2 BauGB erst nach Erteilung einer ent-
sprechenden Ausnahmegenehmigung im Rahmen der 
Baugenehmigung durch das Fernstraßen-Bundesamt 
zulässig. Der Antrag auf Erteilung einer straßenrecht-
lichen Ausnahmegenehmigung i. S. d. § 9 Abs. 8 FStrG 
an das Fernstraßen-Bundesamt ist bereits hilfsweise 
im Bauantragsgesuch enthalten.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16 - 
21 A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 18 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die Photovoltaikmodule dürfen maximal 4 m über das 
heutige Gelände hinausragen. Zäune sind bis zu einer 
Höhe von 2,0 m zulässig. Alle sonstigen Anlagen und 
Nebenanlagen (z.B. Speicher, Trafogebäude) dürfen 
eine Höhe von 3,5 m nicht überschreiten. Anlagen für 
den Blitzschutz und Kameramasten zur Überwachung 
des Geländes dürfen eine Höhe von max. 6,5 m auf-
weisen. 

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL UND MAXIMAL 
VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird für die Modulfläche 
als projizierte überbaubare Fläche auf 0,8 festgesetzt. 
Die GRZ bezieht sich auf das gesamte Sonstige Son-
dergebiet

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Plan 
mittels Baugrenzen festgesetzt. Die PV-Modultische 
und Speicher-Anlagen sind innerhalb der im Plan defi-
nierten Baugrenze zu errichten.

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen dür-
fen außerdem alle zum Betrieb der Photovoltaik-An-
lagen erforderlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile, 
Zuwegungen und Einfriedungen errichtet werden.

Des Weiteren dürfen innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen alle zur Entwässe-
rung des Plan gebietes notwendigen Entwässerungs-
becken, -gräben und -mulden samt Zubehör ausge-
baut werden.

Zäune, Zuwegungen, Zuleitungen, Einfriedungen 
und Wechselrichter dürfen auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen errichtet werden. 

4. FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREI-
ZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT 
BEBAUBAR SIND; HIER: BAUVERBOTS- / 
BAUBESCHRÄNKUNGSZONE DER 
BUNDESAUTOBAHN A 9 (A 9) / 10 M 
SCHUTZSTREIFEN FERNGASLEITUNG 
ONTRAS GASTRANSPORT GMBH

 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB

Siehe Plan.

Die entsprechend gekennzeichnete Bauverbots- und 
Baubeschränkungszone zur Bundesautobahn A 9 (A 
9) wird gem. § 9 FStrG nachrichtlich übernommen 
und als Fläche, die nicht bzw. nur eingeschränkt 
bebaubar sind, festgesetzt. Gemäß § 9 Absätze 1 und 
2 FStrG dürfen Hochbauten jeder Art bis 40 Meter 
neben Bundesautobahnen, gemessen vom äuße-
ren Rand der befestigten Fahrbahn nicht errichtet, 
erheblich geändert oder anders genutzt und bau-
liche Anlagen in einer Entfernung bis zu 100 Metern 
neben Bundesautobahnen nur mit Zustimmung des 
Fernstraßen-Bundesamtes gebaut werden. Dies gilt 
auch für Abgrabungen und Aufschüttungen größeren 
Umfangs.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (ANALOG § 9 BAUGB + BAUNVO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen gelten u. a. folgende Gesetze und Verordnungen 
in den jeweils gültigen Fassungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Ju-
li 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 
I Nr. 225).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
409).

• Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 
151).

• Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. November 
2018 (GVBl.I/18), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 28. September 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18]). 

• Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bun-
desnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Natur-
schutzausführungsgesetz) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Januar 2013 (GVBI. 1/13, 
Nr. 3 und Nr. 21), zuletzt geändert durch Artikel 19 
des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 9], 
S.11).

• Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. März 2012 
(GVBl.I/12, [Nr. 20]), zuletzt geändert durch Artikel 
29 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 
9], S.14.

• Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denk-
male im Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Denkmalschutzgesetz - BbgD-SchG) vom 24. Mai 
2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.215), zuletzt geändert 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 5. März 2024 
(GVBl.I/24, [Nr. 9], S.9).

• Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 
1206), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 922).

• Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzge-
bietes Linthe vom 5. Juni 2008 (GVBl.II/08, [Nr. 14], 
S.196).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
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Katastervermerk

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom Mai 2022 und weist 
die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich 
der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in 
die Örtlichkeit ist eindeutig möglich.

      Siegel      
         (Vermesser (ÖbVI)

Nutzungsart
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Anlagenhöhe 
4 m

GRZ
max. 0,8

-

Nutzungsart
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Nutzungsart
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VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN

Planerische Grundlage: ALK (ETRS 89 UTM-Zone 33-N), Stand: 10.11.2023
Quelle: © Vermessungsbüro Eberhard Schmitt (ÖbVl), Beelitzer Straße 5, 14554 Seddiner See
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Abfallwirtschaft
• Abfälle, die im Rahmen von Baumaßnahmen anfallen, sind gemäß §§ 7 ff. des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 

(KrWG) getrennt zu halten und einer stofflichen oder energetischen Verwertung zuzuführen, soweit dies tech-
nisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. Auch anfallender Bodenaushub, der nicht vor Ort wiederverwendet 
wird, ist Abfall im Sinne dieses Gesetzes und zu entsorgen.

• Die gesetzliche Pflicht zur Abfalltrennung gebietet einen qualifizierten und kontrollierten Umgang mit Abfäl-
len. Eine Vermischung unterschiedlicher Abfallarten ist unzulässig. Baustellen sind daher so einzurichten, dass 
u. a. nicht verwendete Baustoffe, Bauschutt, Bodenaushub, Glas, Kunststoffe, Metalle, Holz sowie Papier und 
Pappe getrennt erfasst werden. Zur Erfüllung der Getrennthaltungspflicht sind in ausreichendem Maße Sam-
melbehälter bereitzuhalten.

• Folgende Pflichten sind in diesem Zusammenhang bei Bau- und Abbrucharbeiten (Gesamtabfallmenge>10 
m³) zu erfüllen (s. a. Informationen zur novellierten Gewerbeabfallverordnung des MLUL ):
• Getrenntsammlungs- und Verwertungspflichten nach § 8 Abs. 1 Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV)
• Dokumentationspflichten nach § 8 Abs. 3 GewAbfV
• Vorbehandlungs- und Aufbereitungspflichten für Gemische nach § 9 Abs. 1 GewAbfV
• Dokumentationspflichten für Gemische nach § 9 Abs. 6 GewAbfV

• Nicht verwertbare Abfälle sind gemäß § 15 KrWG gemeinwohlverträglich zu beseitigen. Für die Entsorgung 
(Verwertung oder Beseitigung) sind ausschließlich dafür zugelassene und geeignete Unternehmen heranzu-
ziehen. Die Verantwortung obliegt dem Bauherrn.

• Entsorgungsbelege wie Rechnungen, Wiegescheine, Übernahmescheine, etc. sind aufzubewahren (Dokumen-
tation) und bei der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde auf Verlangen einzureichen.

• Am 1. August 2023 traten die Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) sowie die Neufassung der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neu-
fassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und 
der Gewerbeabfallverordnung) in Kraft. 

• Entsprechend sind bei einer Verwertung von mineralischen Abfällen (Boden, Bauschutt, Baggergut etc.) die 
Materialwerte nach Anlage 1 der ErsatzbaustoffV i. V. m. den zulässigen Einbauarten nach Anlage 2 bzw. 3 
der ErsatzbaustoffV anzuwenden. Die technischen Regeln der LAGA M20 gelten seit dem 01.08.2023 nicht 
weiter.

• Folgende ergänzende Vorgaben sind im Land Brandenburg zu beachten:
1. Erlass zur Regelung des Übergangs von landesrechtlichen Regelungen zur Verwertung mineralischer Er-

satzbaustoffe zur ErsatzbaustoffV (EBV-Übergangserlass) vom 5. Mai 2023 
2. Erlass zur Neufassung der „Vollzugshinweise zur Zuordnung von Abfällen zu den Abfallarten eines Spiegel-

eintrages in der Abfallverzeichnis-Verordnung“ vom 1. März 2023 (Amtsblatt für Brandenburg, 2023, Nr. 
13, Seite 243) 

• Mineralische Abfälle sind bereits an der Anfallstelle auf ihre Verwertbarkeit nach den Regelungen der Ersatz-
baustoffV hin zu untersuchen und bewerten, um Brüche hinsichtlich der Verwertbarkeit mineralischer Ersatz-
baustoffe zu vermeiden. 

• Hinsichtlich der Zuordnung von Abfällen zu einer Abfallart mit Spiegeleintrag in der Abfallverzeichnisverord-
nung gilt der in Nr. 2 genannte Erlass. Für nicht nach diesem Erlass untersuchte mineralische Abfälle gelten 
weiterhin die Schwellenwerte der Anlage IV Tabelle 4 der Vollzugshinweise zur Zuordnung von Abfällen zu den 
Abfallarten eines Spiegeleintrages in der Abfallverzeichnis-Verordnung vom 2. Juli 2020 (ABl. S. 699). 

• Mineralische Ersatzbaustoffe, welche durch den Bauherrn oder Verwender auf Basis der Regelungen der Er-
satzbaustoffV bewertet wurden, können in technischen Bauwerken verwendet werden. 

• Bauherrn bzw. Verwender sollen in der Planung von Baumaßnahmen den Einsatz von mineralischen Ersatz-
baustoffen prüfen (insb. Bestimmung der Einbauvoraussetzungen: höchster zu erwartender Grundwasser-
stand, Hauptgruppe der Bodenart), sodass der Einsatz mineralischer Ersatzbaustoffe nach den Anforderungen 
der ErsatzbaustoffV ermöglicht wird. Es gilt der in Nr. 1 genannte Erlass. 

• Der Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen, die in Anwendung der BTR-RC-StB 14 oder des Erlasses 
5/1/06 des MLUV Brandenburg vom 1. Februar 2007 in eine Z-Klasse (Z 0, Z 1.1., Z 1.2, Z 2) nach LAGA M20 
eingestuft wurden, ist zulässig, soweit die jeweiligen mineralischen Ersatzbaustoffe als gleichwertig einzu-
stufen sind. Hierzu ist die Tabelle im Anhang im o. g. Erlass zu verwenden.

• Weitere Hinweise zur Verwertung mineralischer Abfälle finden Sie unter: https://mluk.brandenburg.de/mluk/
de/umwelt/abfall/abfaelle-aus-gewerbe/entsorgung-mineralischer-abfaelle/

• Das Bauvorhaben befindet sich innerhalb der Zone IIIA des Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk „Lin-
the“. 

• Für einen Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen innerhalb technischer Bauwerke (z.B. Trag- und Frost-
schutzschichten unterhalb Zuwegung, Terrasse etc.) sind die Anforderungen nach § 19 Abs. 6 der Ersatzbau-
stoffverordnung (ErsatzbaustoffV) einzuhalten.   

• Ein Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB), mit Ausnahme der unter § 19 Abs. 6, Nummer 1-5 Ersatzbau-
stoffV genannten MEB, ist der UAWB entsprechend § 22 Abs. 2 ErsatzbaustoffV unter Verwendung der Mus-
teranzeige (Voranzeige) nach Anlage 8 ErsatzbaustoffV spätestens 4 Wochen vor dem geplanten Einbau 
schriftlich oder elektronisch inkl. notwendiger Unterlagen (Baugrundgutachten, Bestimmung HGW und Bo-
denart, vorgesehenes Einbaumaterial etc.) anzuzeigen.  

• Der Abschluss der Einbaumaßnahme ist der UAWB darüber hinaus innerhalb von 2 Wochen nach Abschluss 
unter Verwendung der Musteranzeige (Abschlussanzeige) und Angabe der tatsächlich eingebauten Mengen 
nach Anlage 8 ErsatzbaustoffV schriftlich oder elektronisch anzuzeigen.

• Bei Konkretisierung geplanter Bau-/Abbruchmaßnahmen ist die Untere Abfallwirtschaftsbehörde erneut zu 
beteiligen.

Autobahn GmbH
• Grundsätzlich gelten für die Bebauung und Nutzung von Flächen in Autobahnnähe die anbaurechtlichen Re-

gelungen des FStrG (Bundesfernstraßengesetz in der jeweils aktuellen Fassung). Gemäß den Festlegungen des 
§ 9 Abs. 1 und 2 FStrG sind
• die Errichtung von Hochbauten jeder Art bis 40,0 m neben Bundesautobahnen, gemessen vom äußeren 

Rand der befestigten Fahrbahn, untersagt (Anbauverbotszone) sowie
• die Errichtung, Änderung oder veränderte Nutzung von baulichen Anlagen bis jeweils 100,0 m neben 

Bundesautobahnen zustimmungspflichtig (Anbaubeschränkungszone).
• Es wird darauf hingewiesen, dass vom straßenrechtlichen Anbauverbot (§ 9 Abs. 1 FStrG) auch die Solartische 

und jegliche damit im Zusammenhang stehenden Anlagen über der Erdgleiche (z.B. Masten, Transformatoren 
etc.) umfasst sind. 

• Hinsichtlich der Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen innerhalb der Anbauverbotszone gemäß § 9 
Abs. 1 FStrG können Ausnahmen im Sinne des § 9 Abs. 8 FStrG möglich sein. Konkrete Bauvorhaben (auch 
baurechtlich verfahrensfreie Vorhaben) im Bereich der Anbauverbots- und Beschränkungszonen bedürfen im-
mer der Genehmigung/Zustimmung des Fernstraßen-Bundesamtes.

• Um eine solche vom Fernstraßen-Bundesamt, Referat S1 – Straßenrecht und Straßenverkehrs-recht, Friedrich-
Ebert-Straße 72-78, 04109 Leipzig, separat spätestens im Zuge des Baugenehmigungsverfahren gegebenen-
falls zu erteilende Ausnahmegenehmigung für eine teilweise Inanspruchnahme der 40 m – Anbauverbotszone 
zu ermöglichen, bedarf es bereits im Bauleitplanverfahren einer Prüfung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 8 
FStrG. Demnach muss beim Vorhaben-träger bzw. beim künftigen Bauherrn der privatwirtschaftlich betriebe-
nen Freiflächen-Photovoltaikanlage bzw. vom Plangeber eine vom Gesetzgeber nicht beabsichtigte Härte 
vorliegen, wenn von dem 40 m – Anbauverbot abgewichen werden soll.

• Sinn und Zweck des Anbauverbotes des § 9 Abs. 1 FStrG ist es, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu 
gewährleisten. Das bedeutet, sobald sich eine Gefährdung oder Beeinträchtigung dieses Schutzgutes durch 
eine Bebauung in der Anbauverbotszone ergibt, kann einer Ausnahme vom Anbauverbot nicht zugestimmt 
werden. Dies resultiert bereits daraus, dass die Regelung des § 9 Abs. 8 FStrG aufgrund ihres Charakters als 
Ausnahme restriktiv anzuwenden ist.

• Grundsatz der Straßenplanung ist u. a. die Vermeidung von Gefahrenstellen neben der Autobahn. Das bedeu-
tet, dass ein abkommendes Fahrzeug ausreichend Raum für ein gefahrloses Anhalten neben der Straße haben 
muss. Im betreffenden Abschnitt der A 9 sind generell keine Fahrzeugrückhaltesysteme (FRS) am südöstlichen 
Fahrbahnrand vorhanden (Ausnahme: Bereich Notrufsäule und Verkehrszeichenbrücke). Dieser Ausstattung 
entsprechend ist der Mindestabstand zwischen Freiflächen-Photovoltaikanlage und äußerer Fahrbahnkante 
der Autobahn gemäß RPS 2009 (Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen an Straßen) ausreichend groß zu 
wählen, so dass auch weiterhin keine FRS (Schutzplanken) an der A 9 erforderlich werden.

• Weiterhin muss der Abstand hinter dem Wildschutzzaun so groß sein, dass bei Notlagen auf der Autobahn 
Verkehrsteilnehmer durch die vorhandenen Wildschutzzauntüren, in einen sicheren Bereich gehen bzw. ge-
bracht werden können.

• Das Baugebiet befindet sich sehr nah an der Autobahn. Eine Bebauung dieser autobahnnahen Bereiche ist 
trotz der dem Stand der Technik entsprechenden Sicherheitsausstattung der A 9 nicht gefahrlos. Außerdem ist 
bei jeglichen Autobahnbaumaßnahmen mit der Anwendung von Bautechnologien, die unter Einhaltung der 
Grenzwerte der DIN 4551 Vibrationen in den Boden eintragen, zu rechnen. Daher dürfen zu keinem Zeitpunkt 
Ansprüche für Schäden, die durch von der Autobahn abirrende Gegenstände, abkommende Fahrzeuge oder 
Autobahnbaumaßnahmen an der geplanten Solaranlage entstehen, gegenüber der Bundesstraßenverwaltung 
geltend gemacht werden.

• In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die A 9 im Bebauungsplanbereich Betonfahrbahnen aufweist. 
Die nordwestliche Richtungsfahrbahn muss in den nächsten Jahren wegen Beschädigungen grundhaft erneu-
ert werden. Dabei wird es beim Aufbruch der Fahrbahn zu deutlichen Erschütterungen kommen. Diese sind bei 
der Errichtung und dem Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage zu berücksichtigen und zu dulden. Zu-
dem wird aus Gründen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der Nachhaltigkeit der ausgebaute Beton vor Ort 
gebrochen, um das Material so hochwertig wie möglich wieder zu verwenden. Daher werden keine erschüt-

HINWEISE

Örtliche Bauvorschriften (analog § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 87 BbgBO))
Die Photovoltaik-Anlage ist einzuzäunen. Der geplante Sicherheitszaun ist so anzulegen, dass er für Mittel- und 
Kleinsäuger einschließlich des im Umfeld nachgewiesenen Fischotters und für Amphibien und Reptilien passier-
bar ist, d.h. mit einer Bodenfreiheit von mind. 20 cm. Alternativ ist der Zaun alle 30 m durch 30 cm hohe und 
breite Durchlässe für mittelgroße Säugetiere zu unterbrechen (z.B. kurze Röhren, U-Steine) (V 4)
Zur besseren Einbindung in das Landschaftsbild wird die Zaunanlage in gedeckten grünen Farbtönen gehalten 
(v.a. Nahwirkung). Die Zaunhöhe wird auf 2,00 m begrenzt (V 7). Eine Heckenpflanzung ist zur Einfriedung ohne 
seitlichen Grenzabstand zulässig.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. BBGBO)

Wasserschutzgebiet

• Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegt innerhalb der Schutzzone III A des 
durch die Verordnung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz vom 
5. Juni 2008 (GVBl.II/08, [Nr. 14], S.196) ausgewiesenen Wasserschutzgebietes Linthe zu Gunsten des 
Wasserversorgungsverbandes „Hoher Fläming“.

• Aufgrund der Lage innerhalb der Schutzzone III A sind die in den § 3 und 4 der Wasserschutzgebietsverordnung 
genannten Verbote und Auflagen zu beachten.

• Gem. § 8 Abs. 1 der Wasserschutzgebietsverordnung kann die untere Wasserbehörde auf Antrag von den 
Verboten der §§ 3, 4, 5 und 6 Befreiung erteilen, wenn

a) Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung erfordern oder

b) das Verbot im Einzelfall zu einer offenbar unbeabsichtigten Härte führen würde

und die Befreiung mit dem Schutzziel vereinbar ist.

In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde und dem Wasserversorgungsverband „Hoher Fläming“ wurde 
im Auftrag des Vorhabenträgers ein hydrogeologisches Gutachten erstellt und der Antrag auf Befreiung von 
Verbot § 4 Nr. 14 der Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes Linthe vom 5. Juni 2008 gestellt.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME (§ 9 ABS. 6 BAUGB)

Werbeanlagen, die den Verkehrsteilnehmer ablenken 
können und somit geeignet sind die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs zu gefährden, dürfen nicht 
errichtet werden. Das gilt auch für die Bauphase und 
in Bezug auf die zum Bau eingesetzten Geräte und 
Vorrichtungen. Hierbei genügt bereits eine abstrak-
te Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs. Auf § 33 StVO wird verwiesen. Die Errichtung 
von Werbeanlagen unterliegt ebenso der Genehmigung 
oder Zustimmung des Fernstraßen-Bundesamtes.

Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens 
der Ferngasleitung keine baulichen Anlagen errichtet 
oder sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, 
die den Bestand oder Betrieb der Ferngasleitung vor-
übergehend oder dauerhaft beeinträchtigen/gefährden 
können.

Die deckungsgleich mit dem Schutzstreifen, beid-
seits, entlang der Versorgungsleitung liegende Flächen 
sind mit Leitungs-, Geh- und Fahrrechten zuguns-
ten des Versorgungsträgers zu belasten. Die in der 
Planzeichnung dargestellten Leitungs-, Geh- und 
Fahrrechte können Abweichungen gegenüber dem 
tatsächlichen Bestand aufweisen. Für die Leitungs-, 
Geh- und Fahrrechte maßgebend ist der tatsächliche 
Verlauf der Versorgungsleitung.

5. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
 ZWECKBESTIMMUNG, HIER: 

FELDWIRTSCHAFTSWEGE
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.
Die Regelbreite der geplanten Feldwirtschaftswege  
(A) beträgt 3,0 - 3,5 m.

6.  UNTERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNG; 
HIER: FERNGASLEITUNG ONTRAS 
GASTRANSPORT GMBH 

 ANALOG § 9 ABS.1 NR. 13 BAUGB

Siehe Plan.
Der Verlauf der unterirdischen Versorgungslei-
tung wird gem. ihrer Lage nachrichtlich in den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen.
Die in der Planzeichnung dargestellte Versorgungs-
leitung kann Abweichungen gegenüber dem tatsäch-
lichen Bestand aufweisen. Die tatsächliche Lage ergibt 
sich allein aus der Örtlichkeit.

7.  GRÜNFLÄCHEN 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.

8. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

V 1: Baufeldvorbereitung außerhalb der Brut- und 
Setzzeiten 
In Bezug auf den Artenschutz sind die Rodungsfristen 
n. § 39 BNatSchG zu beachten und vorliegend auf 
die Baufeldfreimachung insgesamt zu übertragen. Es 
ist darauf zu achten, dass die Ackerfläche im Vorfeld 
der beginnenden Bauarbeiten weder eingesät wird, 
noch dass eine Brachevegetation aufkommt, um so 
eine Brutraumnutzung durch Bodenbrüter innerhalb 
des Baufeldes, namentlich der Feldlerche und der 
Wiesenschafstelze zu unterbinden. Die Grünlandfläche 
ist im Herbst vor Realisierung der Baumaßnahme zu 
mähen. Folgebruten in der Zeit nach August sind nicht 
zu erwarten, folglich kann hier die Gestattungszeit 
des § 39 BNatSchG auf den Zeitraum ab September 
erweitert werden.  

V 2: Gehölzschutz 
Die angrenzenden Waldflächen und der Randstreifen 
mit Gehölzen entlang der Autobahn sind während der 
Bauarbeiten vor Schäden zu schützen. Es wird vorge-
schlagen, als erste Baumaßnahme den Sicherheitszaun 
der Anlage zu errichten. Sofern erforderlich, sind gem. 
Entscheidung der ÖBB (V 8), falls erforderlich, weitere 
geeignete Baumschutzmaßnahmen (Rückschnitt, ggfs. 
Stammschutz) auszuführen. Die DIN 18 920, RAS-LP 
4 und ZTV-Baumpflege (insb. Pkt. 3.5) der FLL sind 
zu beachten. Falls es zu Schädigungen von Gehölzen 
(Äste, Borke und Wurzeln) kommen sollte, wird eine 
entsprechende Wundversorgung und Behandlung 
durchgeführt (z.B. Wundverschluss mit Compo Lac 
Balsam).  

V 3: Ad-hoc-Kontrollen außerhalb der Gestattungszeiten 
des § 39 BNatSchG 
Bei dem auf die vorbrutzeitliche Baufeldräumung (bis 
zum 01.03.) folgenden kontinuierlichen Baubetrieb 
muss sichergestellt werden, dass insbesondere bei 
einem sukzessiven Vorgehen bei der Aufständerung 
keine Bodenbrüter betroffen sind. Daher sind in der 
Folgezeit ad-hoc-Kontrollen auf Besatz von anvisierten 
Arbeitsflächen durchzuführen. Bei positivem Befund 
ist der Neststandort von Bodenbrütern bei Kleinvögeln 
im Radius von mind. 20 Metern, bei Greifvögeln (in 
angrenzenden Gehölzbeständen) bis 50 Meter von 
den Arbeiten bis zum Ausfliegen der Jungen auszu-
sparen (vgl. auch A 6). Dies ist durch eine ökologische 
Baubegleitung (V 8) sicherzustellen.  
Sofern Reptilien entdeckt werden, sind diese aus 
dem unmittelbaren Gefahrenbereich zu verscheu-
chen. Bauzeitliche Schutzzäune sind nicht erforderlich, 
da ein Belaufen der Ackerflächen, etwa durch die 
in den Randbereichen nachgewiesene bzw. erwart-
bare Zauneidechse, unwahrscheinlich ist. In der 
Wanderphase von Amphibien oder auch während der 
terrestrischen Phasen, insbesondere der xerotopen 
Arten (Kreuz-, Wechsel- und Knoblauchkröte) ist es 
durchaus möglich, dass sich unter hohl liegendem 
Material tagsüber Tiere verstecken. Beim Bewegen 
des Materials entdeckte Tiere sind unverzüglich auf-
zunehmen und händisch aus der Gefahrenzone zu 
verbringen.

V 5: Bodenschutz 
Grundsätzlich sind alle Maßnahmen so auszufüh-
ren, dass Bodenverunreinigungen und/oder schädliche 
Bodenveränderungen ausgeschlossen sind (§ 4 (1) 
BBodSchG). 
Gem. §§ 1a Abs. 2 BauGB und § 7 BBodSchG ist auf 
einen sparsamen, schonenden und fachgerechten 
Umgang mit Boden zu achten. Die Bodenarbeiten 
sind nach den einschlägigen Vorschriften der DIN 
18 915 („Vegetationstechnik im Landschaftsbau – 
Bodenarbeiten“) durchzuführen. Die Anforderungen 
der DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und 
Durchführung von Bauvorhaben“, sowie der DIN 
19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ sind zu 
beachten. Dies ist durch die gem. V 8 festgelegte 
bodenkundliche Baubegleitung sicherzustellen.  
Böden außerhalb der vorgesehenen Modultischreihen 
und der Erschließungswege sind grundsätzlich 
vor Verdichtung zu schützen. Im Bedarfsfall sind 
Sicherungsmaßnahmen auszuführen (z.B. ausschließli-
che Verwendung von Kettenfahrzeugen, Verlegen last-
verteilender Platten oder mobiler Straßen). Die Tabelle 
2 und das Nomogramm Bild 2 der DIN 19639 sind zu 
beachten. Zu Vermeidung von Bodenverdichtungen 
ist vor allem ein Befahren des südöstlichen Bereiches 
(Flurstücke 145, 146, 149, 150 und 151 ) auf 
Böden mit erhöhter Verdichtungsempfindlichkeit 
nur in Trockenphasen zulässig. Grundsätzlich sind 
alle geplanten Erschließungswege ausschließlich mit 
Natursteinschotter herzustellen.  
Die vorgesehenen Baueinrichtungs- und Baubedarfs-
flächen sind vor Baubeginn zu ermitteln und in einem 
Bodenschutzplan räumlich festzulegen. Die übrigen 
Böden dürfen nicht mit schweren Maschinen befahren 
oder als Lagerflächen genutzt werden. Dies ist ggfs. 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen (tempo-
rärer Bauzaun u.a.).

V 6: Grundwasserschutz 
Aufgrund der Lage innerhalb der Schutzzone IIIA des 
Trinkwasserschutzgebietes „Linthe“ sind die festge-
legten Verbote und Handlungseinschränkungen der 
geltenden WSGVO ebenso wie die entsprechenden 
Bestimmungen des DVGW-Arbeitsblattes W-101 - 
Richtlinien für den Trinkwasserschutzgebiete - vollum-
fänglich einzuhalten.  
Die Baueinrichtungsfläche als maßgebliche, poten-
zielle Gefährdungsquelle ist nur außerhalb der WSZ 
I und II erlaubt und nach Möglichkeit außerhalb des 
Trinkwasserschutzgebietes (z.B. westlich südlich der 
Kiesgrube) und/oder auf bereits befestigten Flächen 
zu positionieren. Betonreste und -abfälle dürfen nicht 
im Baufeld abgelagert oder zwischengelagert werden, 
sondern sind umgehend ordnungsgemäß zu entsor-
gen. 
Weiterhin sind die folgenden Hinweise zu beachten:
• ausschließliche Verwendung wasserunbedenkli-

cher Baustoffe/-materialien; Verzicht auf Recycling-
material

• ausschließliche Verwendung von Bioschmiermitteln 
und Bio-Hydraulikölen

• Vorhalten von Universalbindemitteln, Havarie-
Containern, Folien etc.

• Sicherung aller Baumaschinen gegen Tropfverluste 
und auslaufende Kraftstoffe und Öle

• Reinigung der Modulflächen ausschließlich mit 
Trinkwasser ohne Zusätze

• Löscharbeiten ausschließlich mit Wasser; Lösch-
wasserversorgung erfolgt über Löschwasserkissen
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• bauliche Anlagen mit einer Gründungssohle von min-
destens 2 m über dem höchsten Grundwasserstand

• Vermeidung des großflächigen Bodenabtrags und 
zeitnahe Wieseneinsaat (Maßnahme A 1)

• Verwendung esterbefüllter Öltransformatoren 
ohne Mineralöleinsatz mit öl- und wasserdichten 
und feuerbeständigen Auffangwannen; Wartungs-
turnus der Transformatoren 4 Jahre, monatliche 
Sichtkontrolle inklusive Dokumentation und Vorlage 
bei der Wasserschutzbehörde; bei festgestellten 
Schäden unmittelbare Reparatur

• Wartungsarbeiten an Geräten und Fahrzeugen 
sowie das Betanken außerhalb das Trinkwasser-
schutzgebietes

• Ordnungsgemäße/witterungsgeschützte Lagerung 
von Kraft- und Betriebsstoffen sowie auswaschba-
ren/auslaugbaren Materialien

Vorsorge- und Vermeidungsmaßnahmen sind nach 
dem Vorliegen der baurechtlichen Genehmigung zur 
Errichtung des Solarparks und nach Berücksichtigung 
der dortigen wasserrechtlichen Auflagen und Nebenbe-
stimmungen ggfs. zu konkretisieren bzw. zu erweitern. 

V 8: Ökologische und bodenkundliche Baubegleitung 
Eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) ist durchzufüh-
ren, deren Aufgabe hier vor allem in der Überwachung 
des bauzeitlichen Brutgeschehens (Schwerpunkt 
Feldlerche) gesehen wird. Die Bauzeiten sind nach 
Vorgaben der ÖBB ggfs. anzupassen.  
Vor allem in dem südöstlichen, wohl eher verdich-
tungsempfindlichen Bereich ist zur Sicherstellung des 
Bodenschutzes während der Baumaßnahme zudem eine 
bodenkundliche Baubegleitung (BBB) gemäß DIN 19639 
vorzusehen. Die konkreten Schutzanforderungen sind 
mit der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutz-
behörde im Landkreis Potsdam-Mittelmark abzustim-
men.  
Ggfs. können bei Vorliegen der entsprechenden 
Fachkunde beide Aufgaben auch in Personalunion 
wahrgenommen werden. 

A 1: Grünlandeinsaat und extensive Bewirtschaftung 
des Sondergebietes 
Auf der Solarparkfläche ist die ackerbauliche Bewirt-
schaftung einzustellen und die Fläche zukünftig 
zu mähen. Hierzu sind die Gassen zwischen den 
Modulreihen mit zertifiziertem Regiosaatgut 
(Produktionsraum 4: ostdeutsches Tiefland mit 
Oberrheingraben gem. VWW-Zertifizierung) in der 
Grundmischung als Trockenwiese einzusäen. Falls es 
zu Bodenverdichtungen durch den Baustellenverkehr 
kommt, ist die Fläche vor der Ansaat zu lockern und 
anschließend einzueggen.
Das Saatgut ist oberflächig aufzubringen und anzu-
walzen. Auf den Flächen unterhalb der Modultische 
hat eine Selbstbegrünung zu erfolgen.  
Aufgrund der dichten Belegung ist eine Mahd in den 
schmalen ca. 1,2 m breiten Gassen und unter den dach-
förmig angeordneten Modultischen (Bodenabstand 
0,8 bis 2,4 m) vermutlich ausschließlich motormanuell 
oder mit Spezialgeräten möglich. Zu bevorzugen sind 
Balkenmäher, ggfs. unter den Modultischen auch 
Freischneider. Auf handelsübliche Kreiselmäher und 
einen rasenartigen Schnitt ist zu verzichten. Soweit 
möglich, ist das Mahdgut auszutragen und auf eine 
Mulchmahd zu verzichten. Die Mahd hat ein- bis zwei-
mal jährlich zu erfolgen, mit einer Erstmahd nicht vor 
dem 01.06. Da unter und zwischen den Modultischen 
keine Bodenbrüter zu erwarten sind, ist ein späterer 
Mahdtermin nicht erforderlich. 
Es ist ein Mindestabstand von 10 cm zwischen Boden 
und Mähwerk einzuhalten, um Insekten zu schonen.  
Walzen und Schleppen ist nur bei Bedarf innerhalb 
der gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG genannten 
Fristen zulässig. Der Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. 
Eine Tierhaltung ist aus Gründen des Grundwasser-
schutzes ausgeschlossen. 

A 2: Etablierung von extensiven Grünlandstreifen 
Die im Bebauungsplan gekennzeichneten ca. 30 bis 
30 m breiten Randstreifen zur Sicherung der Anlage 
gegen Windwurf an der nördlichen und südwestlichen 
Peripherie sind als mageres Grünland zu entwickeln. 
Auch hier hat die Einsaat mit zertifiziertem Regiosaatgut 
(Produktionsraum 4: ostdeutsches Tiefland gem. 
VWW-Zertifizierung, standortabhängige Mischung) in 
ein sauberes Saatbett zu erfolgen. Falls erforder-
lich, ist eine vorherige Tiefenlockerung durchzuführen. 
Alternativ zur Einsaat von Regiosaatgut kann eine 
Impfung durch Auftrag von Heumulch oder Heudrusch 
aus nahgelegenen Spenderflächen erfolgen, wobei es 
sich bei den Spenderflächen um Magergrünland han-
deln muss. Die Auswahl der Spenderflächen ist, ebenso 
wie das Übertragungsverfahren mit der UNB abzustim-
men. Die Gastrasse ist, vorbehaltlich einer Zustimmung 
durch die ONTRAS Gastransport GmbH, ebenfalls als 
Magergrünland zu entwickeln und gem. der genannten 
Vorgaben zu mähen.  
Zielarten der Maßnahme sind neben den registrierten 
Nahrungsgästen vor allem die erfassten Bodenbrüter 
(Feldlerche, Wiesenschafstelze), wobei hier vor allem 
die Gastrasse als wirksame Maßnahme zu betrachten 
ist, weniger die Waldrandflächen. Daher hat auf der 
Fläche lediglich eine späte Mahd ab dem 15. August 
nach dem sicheren Abschluss der Zweitbrut zu erfol-
gen. 
Hierbei ist ein Mindestabstand von 10 cm zwischen 
Boden und Mähwerk einzuhalten. Das Mahdgut ist 
von der Fläche zu entfernen, die Flächen dürfen nicht 
gemulcht werden. Walzen und Schleppen ist nur bei 
Bedarf innerhalb der gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG 
genannten Fristen zulässig. Eine Düngung ist unzuläs-
sig. 
Von der Mahd sind die unter A3 beschriebenen 
Bereiche auszunehmen.

A 3: Anlage von strukturell diversen Waldsäumen  
Die süd- bzw. südostexponierten Waldränder sind 
auf einer Breite von ca. 10 m als strukturell diver-
ser Waldsaum zu entwickeln, d.h. weitgehend der 
Sukzession zu überlassen. Es sind Requisiten, wie 
Steinhaufen und Totholzhaufen einzubringen, die so 
aufgebaut sind, dass sie auch bei aufwachsender 
grasig-krautiger Vegetation noch ausreichend besonnt 
bleiben. Im Zuge der Pflege sind diese Strukturen regel-
mäßig freizustellen. Totholz hat bis zum natürlichen 
Zerfall zu verbleiben. Zielarten/-artengruppen sind 
hier die Zauneidechse, Amphiben im Landlebensraum 
und Insekten, speziell auch xylobionte Arten. Entlang 
der Waldränder ist aus Brandschutzgründen eine 
Befahrbarkeit mit Löschfahrzeugen zu gewährleisten. 
Hier werden 3 m breite Schotterwege angelegt, auf 
denen jedoch eine krautige Sukzession toleriert wird.

A 6: Schaffung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
der Feldlerche und der Wiesenschafstelze innerhalb 
des Solarparks (CEF) 
Zum Erhalt von Bruthabitaten der Feldlerche und der 
Wiesenschafstelze sind innerhalb der von der Belegung 
auszusparende Gasleistungstrasse die Brutbedingungen 
zu verbessern und so der Brutraumverlust auf der 
Belegungsfläche auszugleichen. Darüber hinaus ist 
eine ca. 13 ha große Fläche nicht mit Modulen zu bele-
gen und dahingehend als weitere Ausgleichsfläche zu 
nutzen. Entwicklungsziel ist Magergrünland mit einem 
an Bodenbrüter angepassten Mahdregime.  
Die Flächen sind mit zertifiziertem Regiosaatgut 
(Produktionsraum 4: ostdeutsches Tiefland mit 
Oberrheingraben gem. VWW-Zertifizierung) einzusä-
en. Alternativ zur Einsaat von Regiosaatgut kann 
auch eine Impfung durch Auftrag von Heumulch oder 
Heudrusch aus nahegelegenen Spenderflächen erfol-
gen, wobei es sich hierbei um Magergrünland handeln 
muss. Die Auswahl der Spenderflächen ist, ebenso wie 
das Übertragungsverfahren mit der UNB abzustimmen.  
Auf der Fläche ist je nach Aufwuchs lediglich eine 
ein- bis maximal zweimalige Mahd/a nach dem Ende 
der Brutzeit von Bodenbrütern zulässig. Mit Blick auf 
die besonders planungsrelevante Feldlerche ist bei 
einer zweimaligen Mahd der erste Schnittzeitpunkt 
auf Mitte Juni zu legen. Der zweite (oder im Fall einer 
einschürigen Mahd der einzige) Mahdtermin ist nach 
dem sicheren Abschluss einer Zweitbrut der Feldlerche 
frühestens ab Mitte August zulässig. 
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terungsarmen Verfahren für den Betonaufbruch, die dieser Nachnutzung entgegenstehen, zur Anwendung 
kommen.

• Die Bundesrepublik Deutschland hat für den Betrieb und die Erhaltung der Bundesautobahnen ein Bundes-
autobahn-Telekommunikationsnetz errichtet. Dieses Telekommunikationsnetz ist der „Kritischen Infrastruk-
tur“ nach der Ersten Verordnung zur Änderung der BSI-Kritisverordnung gem. Anhang 7, zuzuordnen.

• Parallel zu den Autobahnen, im Bereich der Straßengebietsgrenzen, verlaufen Streckenfernmeldekabel. Diese 
Autobahn-Telekommunikationskabelanlagen (ATK) sind Bestandteil eines bundesweiten Kommunikationsnet-
zes und dienen der flächendeckenden Versorgung der IT-Infrastruktur, der Autobahn-Notrufsäulen, verkehrs-
technischer Einrichtungen, Betriebsfunksystemen und weiteren nachrichtentechnischen Diensten. Die ATK 
dürfen weder überbaut noch in Ihrer Funktion beeinträchtigt werden.

• Im Bebauungsplanbereich sind die vorhandenen ATK zwischen der A 9 und dem Wildschutzzaun in einer 
mittleren Tiefe von 1 m verlegt. Eine Erweiterung der ATK über den genutzten Verlege- und Servicestreifen 
hinaus ist derzeit nicht vorgesehen. Bei der Verlegung von Energieversorgungsleitungen für die Freiflächen-
Photovoltaikanlage sind Start- und Zielgruben grundsätzlich mit einem Mindestabstand von 2 m zur ATK an-
zulegen und Parallelverlegungen zu vermeiden. Weitere Forderungen bleiben dem jeweiligen Genehmigungs-
verfahren vorbehalten.

• Während des Baus und dem künftigen Betrieb des Solarparks dürfen Anlagen der Außenwerbung jeder Art, 
die den Verkehrsteilnehmer ablenken können und somit geeignet sind, die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs zu gefährden, nicht errichtet werden. Hierbei genügt bereits eine abstrakte Gefährdung der Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs. Auf § 33 StVO wird verwiesen.

• Schmutz- und Abwässer - auch in geklärtem Zustand - sowie sonstige gesammelte Wässer aller Art dürfen 
dem Straßengelände oder den Entwässerungsanlagen der A 9 weder mittel- noch unmittelbar zugeleitet wer-
den. Auf eine ordnungsgemäße Entwässerung ist bereits im Rahmen der Bebauungsplanung zu achten.

• Die Freiflächen-Photovoltaikanlage darf nicht die auf die Autobahn wirkenden Windströme zum Nachteil der 
Verkehrsteilnehmer beeinflussen. Seitenwinde sind negativ für das Fahrverhalten insbesondere von Fahrzeu-
gen mit großen Windangriffsflächen (z. B. LKW mit Anhängern, Busse oder Wohnmobile). Speziell plötzlich 
auftretende Seitenwinde, z. B. nach einem Waldstück wie im Bereich des geplanten Vorhabens, bergen Ge-
fahren. Daher ist sicherzustellen, dass seitliche Windströme bei Starkwindereignissen nicht noch durch die 
Aufstellung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage verschärft werden.

Artenschutz
• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzumtrieb-

splantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere 
Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu set-
zen. 

Bergbau
• Das Plangebiet befindet sich vollständig innerhalb des Feldes der Bewilligung Belzig-Nord B (22- 1480), wel-

che die Inhaberin der Bergbauberechtigung zur Aufsuchung und Gewinnung des im Feld lagernden Boden-
schatzes (Sole) berechtigt.

• Die Bewilligung wurde am 11.02.1999 von der Bergverwaltung erteilt und ist aktuell bis zum 11.02.2049 
befristet. Die Möglichkeit einer Verlängerung ist auf der Grundlage von § 16 Abs. 5 BBergG gegeben.

• Eine Bewilligung wird durch Artikel 14 GG als eigentumsrechtliche Position geschützt. Auf das Recht aus der 
Bewilligung sind die für Ansprüche aus dem Eigentum geltenden Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
entsprechend anzuwenden. Die bergbaulichen Interessen sind somit bei behördlichen Entscheidungen und 
dem Erlass von Regelungen, die die bergbaulichen Tätigkeiten ausschließen oder einschränken, im Rahmen 
einer Abwägung zu berücksichtigen. Die aktuelle Inhaberin der Bewilligung ist die Bad Belzig Kur GmbH, Am 
Kurpark 15, 14806 Bad Belzig.

• Östlich des Vorhabens liegt der Kiessandtagebau Linthe 2 (Betriebsstättennummer: 1 006).
• Im Kiessandtagebau fanden Gewinnungstätigkeiten auf der Grundlage eines nach § 52 BBergG zugelassenen 

Hauptbetriebsplanes statt.
• Aktuell sind für diesen Bereich ein Abschlussbetriebsplan und ein Rahmenbetriebsplan zugelassen.
• Das angezeigte Vorhaben grenzt nordwestlich an das Vorranggebiet Rohstoffsicherung Linthe 2.
• Auskünfte zur Geologie können über den Webservice des LBGR abgefragt werden.
• Außerdem wird auf die im Zusammenhang mit etwaig geplanten Bohrungen oder geophysikalischen Unter-

suchungen bestehende Anzeige-, Mitteilungs- oder Auskunftspflicht hingewiesen (§ 8 ff Gesetz zur staatli-
chen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geo-
logischer Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geolo-
giedatengesetz-GeolDG)).

Bodenschutz
• Das bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer sinnvollen 

Folgenutzung zuzuführen. Auf § 202 BauGB „Schutz des Mutterbodens“ wird verwiesen.
• Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen DIN-Vorschriften (z. B. DIN 4020 und 

1054, DIN EN 1997-1 und -2) zu berücksichtigen. 
• Böden, die nicht unmittelbar bebaut werden, sind vor ungewollter Verdichtung zu schützen. 
• Die vorgesehenen Baubedarfsflächen, d. h. alle Lager-, Auftrags- und Baustelleneinrichtungsflächen, sind vor 

Baubeginn zu ermitteln und in einem Bodenschutzplan in Anlehnung an die DIN 19639 räumlich festzulegen. 
Flächen, die nicht baulich oder im Rahmen der Baumaßnahmen temporär genutzt werden, sind gesondert 
darzustellen und ggf. Schutzmaßnahmen gegen Befahren oder Materialablagen einzuplanen (z. B. Bauzaun).

• Die vorgesehenen Baubedarfsflächen, die baubedingt befahren werden müssen oder zur Materialablage die-
nen, sind durch geeignete Maßnahmen gegen ungewollte Bodenverdichtung zu schützen (z B. Lastvertei-
lungsplatten). Die Tabelle 2 und das Nomogramm Bild 2 der DIN 19639 sind hierbei umzusetzen.

Brandschutz
• Es sind die Auflagen und Maßnahmen des - zwischen Vorhabenträger und der Abteilung Brandschutz des 

Amts Brück sowie unter Einbeziehung der Brandschutzdienststelle Potsdam-Mittelmark - abgestimmten 
Brandschutzkonzeptes zu beachten.  

Denkmalschutz
• Im Bereich des Plangebietes sind bisher keine Bodendenkmale bekannt.
• Da bei den Arbeiten jedoch unvermutet bisher unbekannte Bodendenkmale entdeckt werden können, weist 

die brandenburgische Fachbehörde für Bodendenkmale darauf hin, dass nach dem „Gesetz über den Schutz 
und die Pflege der Denkmale und Bodendenkmale im Land Brandenburg vom 24.Mai 2004“ (GV Bl Land 
Brandenburg Nr. 9 vom 24. Mai 2004, S. 215 ff.) folgende Verpflichtungen bestehen:
1. Sollten bei den Erdarbeiten Bodendenkmale, z.B. Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfäh-

le oder -bohlen, Scherben, Stein- oder Metallgegenstände, Knochen o.ä., entdeckt werden, sind diese un-
verzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpfle-
ge und Archäologischen Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 u. 2 BbgDSchG). Die aufgefundenen 
Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzei-
ge, auf Verlangen der Denkmalschutzbehörde ggf. auch darüber hinaus, in unverändertem Zustand zu er-
halten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG).

2. Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum 
zu übergeben (§ 11 Abs. 4 und § 12 BbgDSchG).

• Die Bauausführenden sind über diese gesetzlichen Auflagen zu belehren.
• Im unmittelbaren Bereich des Vorhabens sind derzeit keine geschützten Bodendenkmale gemäß § 1 Abs. 1, § 

2 Abs. 2 Nr. 4 Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg vom 24.Mai 2004 (GVBL Land Brandenburg Nr. 
9 vom 24. Mai 2004, S. 215 ff) bekannt.

• Jedoch ist zu vermuten, dass hier bislang unbekannte Bodendenkmale im Boden verborgen sind. Dies lässt 
sich damit begründen, dass östlich der L85 viele Bodendenkmale bekannt sind. Die Topographie entspricht 
dem des Plangebietes.

• Es wird deshalb empfohlen, möglichst frühzeitig im Vorfeld geplanter Bau- und Erschließungsmaßnahmen 
eine Bestandsanalyse durchführen zu lassen. Diese kann zunächst unaufwendig und kostengünstig in einer 
oberflächigen Prospektion bestehen. Hieran anschließende Sondageschnitte - lediglich unter Humusabnahme 
bis auf das anstehende Substrat – ermöglichen eine Beurteilung der im Boden verborgenen Bodendenkmal-
strukturen. 

• Bodendenkmale sind geschütztes historisches Kulturgut, das bei Bau- und Erdarbeiten nicht ohne vorherige 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis und im Falle der erteilten Erlaubnis nicht ohne vorherige wissenschaftliche 
Dokumentation und Bergung geschädigt oder zerstört werden darf (§ 9 Abs. 3 BbgD-SchG), wobei der Er-
haltung der bestehenden Denkmalsubstanz Priorität einzuräumen ist.

Erneuerbare-Energien-Gesetz
• Gem. § 2 der EEG-Novelle, die am 29.07.2022 bereits in Teilen in Kraft getreten ist, liegen die Errichtung und 

der Betrieb von Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse und 
dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 
sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwä-
gungen eingebracht werden.

Kampfmittel
• Das Vorhaben liegt nach derzeitigen Erkenntnissen nicht in einer Kampfmittelverdachtsfläche. Eine Antrag-

stellung ist daher nicht erforderlich. 
ONTRAS Gastransport GmbH
• Bei der Planung und Bauausführung ist die Schutzanweisung „Verhaltensregeln und Vorschriften zum Schutz 

von Anlagen der ONTRAS Gastransport GmbH“ der ONTRAS Gastransport GmbH in der zu dem Zeitpunkt 
gültigen Fassung zu beachten. 

• Voraussetzung für jegliche Arbeiten im Bereich der ONTRAS-Anlagen ist neben der schriftlichen Zustimmung 
(Stellungnahme zur Bauausführung) eine örtliche Einweisung des Ausführenden. 

• Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der ONTRAS-Anlagen keine baulichen Anlagen errichtet 
oder sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder Betrieb dieser Anlagen beeinträch-
tigen/gefährden können. 

• Die Schutzstreifen sind jederzeit begehbar, befahrbar und sichtfrei zu halten; die ONTRAS-Anlagen müssen 
auch während der Bauphase ungehindert erreichbar sein. Die Schutzstreifen dürfen weder überbaut noch ein-
gefriedet werden. Eine Nutzung als Stell- und Lagerfläche (z. B. für Baustelleneinrichtung, Gerätschaften, 
Material, Aushub, usw.) ist ebenfalls ausgeschlossen.

• Niveauänderungen und Flächenbefestigungen im Schutzstreifen der ONTRAS-Anlagen sind grundsätzlich 
nicht zulässig.

• Im Schutzstreifen unter Druck stehender Ferngasleitungen dürfen keine Arbeiten wie Tiefbau, Bohren, Fräsen 
oder Rammen durchgeführt werden, außer wenn die Leitung im Arbeitsbereich sichtbar freigelegt wurde. Bei 
Parallellage ist eine sichtbare Freilegung der Leitung im Abstand von maximal 20 m ausreichend.

• Die Anlagen von ONTRAS dürfen nur in Handschachtung freigelegt werden. Maschinenschachtung an aktiven 
ONTRAS-Anlagen (in und außer Betrieb) ist ausschließlich nach Feststellung der örtlichen Lage/Legetiefe mit-
tels Handschachtung zulässig.

• Dabei ist der Einsatz von Baumaschinen, etwa zum Freilegen dieser Anlagen, nur bis zu einer Annäherung von 
0,5 m zulässig. Bei einer Annäherung von ≤ 0,5 m sind die Arbeiten ausschließlich in Handschachtung auszu-
führen. Baumaschinen dürfen nur so eingesetzt werden, dass eine Gefährdung der Anlagen ausgeschlossen 
ist. Maschinenführer und Aufsichtspersonen müssen eine Ausbildung nach DVGW-Regelwerk GW 129 oder 
gleichwertig nachweisen können. Maschinenführer im Sinne der DGUV Regel 100-500 sind für Schachtarbei-
ten nur einzusetzen, wenn sie eine Ausbildung an einer zugelassenen Baggerschadendemonstrationsanlage 
haben.

• Die ONTRAS-Anlagen sind so zu sichern, dass eine Lageänderung von Rohren und Nebenanlagen verhindert 
und die Isolierung vor mechanischer Beschädigung geschützt wird. Leitungen, Kabelschutzrohranlagen und 
Kabel sind gegen Durchhang zu sichern. ONTRAS-Armaturen, die bis an bzw. über die Erdoberfläche reichen, 
sind zu schützen und durch Absperrungen zu sichern.

• Ist ein Verbau von Baugruben/Gräben erforderlich, dürfen ONTRAS-Leitungen nicht als Widerlager benutzt 
werden.

• Die Entfernung oder Freilegung von Fundamenten der ONTRAS-Anlagen ist nicht zulässig. 
• Bei der Verfüllung von Baugruben/Gräben sind die ONTRAS-Anlagen mindestens 0,20 m mit steinfreiem neu-

tralen Boden (Körnung nach DIN 18196) zu umhüllen. Zur weiteren Verfüllung dürfen keine Steine, kein 
schwer entfernbares Material und kein Bauschutt verwendet werden. Die Verdichtung hat lagenweise zu er-
folgen. 

• In Abhängigkeit von der Leitungsüberdeckung können Vibrationsplatten zur Bodenverdichtung eingesetzt 
werden, deren Erregerkraft pro Aufstandsfläche (N/cm2) folgende Werte nicht überschreiten darf:
• ab 0,30 m Leitungsüberdeckung 8,5 N/cm2

• ab 0,60 m Leitungsüberdeckung 13,5 N/cm2

• Bei Einhaltung dieser Vorgaben sind Schwingungsmessungen gemäß Abschnitt III/5 der Schutzanweisung 
„Verhaltensregeln und Vorschriften zum Schutz von Anlagen der ONTRAS Gastransport GmbH“ nicht erfor-
derlich.

• Hinweisobjekte (Markierungen, Schilderpfähle, Messsäulen, Festpunktzeichen etc.) dürfen ohne Zustimmung 
nicht entfernt oder versetzt werden. ONTRAS behält sich vor, nach Abschluss der Arbeiten das Wiedereinset-

Bei der Mahd ist ein Mindestabstand von 10 cm 
zwischen Boden und Mähwerk einzuhalten. Das 
Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen, die Flächen 
dürfen nicht gemulcht werden. Eine Düngung ist 
unzulässig. Tätigkeiten zur Grünlandpflege wie 
Walzen und Schleppen erfolgen ausschließlich in den 
Gestattungszeiten des § 39 BNatSchG. 
Zudem ist zur Förderung von Insekten an den Rändern 
der Flächen (Ausnahme der als Waldsaum zu entwi-
ckelnde Bereich im Norden) ein mindestens 10m brei-
ter, jährlich in 2 Abschnitten alternierend in die Mahd 
einzubeziehender Altgras-/Brachestreifen (vor allem als 
Insektenrückzugsraum) zu entwickeln. 
Unter Berücksichtigung der Reviergrößen und der 
gegenüber dem Status quo erzielten Verbesserungen 
darf die Maßnahme für den Verlust von 7 der 10 nach-
gewiesenen Brutpaare (Erstbrut) gelten.  
Um ein durchgehendes Brutangebot zu gewährleisten, 
sind die vermutlich lärmintensiven Rammarbeiten im 
Umfeld der Maßnahmenfläche soweit möglich, außer-
halb der Brutphase, d.h. im Zeitraum September bis 
Februar, durchzuführen. Die weiteren Arbeiten sind 
dann nach Freigabe durch die ÖBB fortzuführen. Sollten 
Bruten nachgewiesen werden, sind die Arbeiten in 
einem gem. Gassner et al. (2010) planerisch zu berück-
sichtigenden artspezifischen Puffer von mindestens 
20m um die Maßnahmenfläche auf die Zeit nach Ende 
der Brut aufzuschieben (vgl. auch V 3). Dies bedeutet, 
dass insbesondere die Phase der Brutplatzsuche und 
des Brutbeginns (März-April) intensiv durch die ÖBB 
zu überwachen ist.

A 7: Schaffung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
der Feldlerche und der Wiesenschafstelze (CEF)  
Das ca. 16 m breite Flurstück 156 ist zukünftig 
dauerhaft bis zum Rückbau der PVA als Blüh- und 
Brachestreifen gem. den Ausführungshinweisen 
der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Potsdam-Mittelmark anzulegen. Es gelten die folgen-
den Vorgaben:
• Blühstreifenbreite 13 m mit Einsaat regionaltypi-

scher Wildpflanzenmischung (ca. 4-7 kg/ha)
• im 1. Jahr Mulchen/Schlegeln Anfang Juli
• ab dem 2. Jahr alternierende Mulchmahd Anfang 

Juli mit einer Schnitthöhe vom mind. 15 cm des 
jeweils halben Blühstreifens

• Breite der Schwarzbrache 3 m

Gem. den allgemein anerkannten Regelungen darf bei 
einer Länge der Brache von rd. 600m ein Verlust von 2 
Brutrevieren als ausgeglichen gelten. 2 weitere Reviere 
sind im Bereich der ursprünglich als Solarparkfläche 
vorgesehenen Flurstücke 152 und 153 bei weiterer 
konventioneller Bewirtschaftung möglich. Damit darf 
der Brutraumverlust der insgesamt 10 Brutpaare gem. 
A6 und A7 als ausgeglichen gelten.

E 1: Einbringen künstlicher Nisthilfen 
An den waldrandnahen Modulgestellen sind ver-
schiedene Nisthilfen (Vollhöhlen, Halbhöhlen, Nischen, 
„Bienenhotels“) anzubringen. Es sind insgesamt 30 
Nisthilfen für Höhlenbrüter anzubringen.

9. ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

A 4: Anlage von extensiv genutzten Streuobstwiesen 
Auf entsprechend gekennzeichneten Flächen sind 
Obstwiesenstreifen anzulegen. 
Zur Grünlandentwicklung hat zunächst eine Einsaat mit 
zertifiziertem Regiosaatgut (Produktionsraum 4: ost-
deutsches Tiefland mit Oberrheingraben gem. VWW-
Zertifizierung, trockene Mischung) oder der Auftrag von 
Heumulch aus nahegelegenen Magergrünlandflächen 
(vorherige Abstimmung der Spenderflächen mit UNB) 
zu erfolgen.  
Beiderseits der neu anzulegenden Wege sind 
Obstbäume (Hochstämme, 2xv, STU 10-12), vorzugs-
weise alte regionaltypische, vor allem jedoch tro-
ckenresistente Apfel- bzw. Birnensorten anzupflanzen. 
Alternativ sind in noch festzulegenden Anteilen auch 
herkunftsgesicherte Traubeneichen, Vogelkirschen oder 
Hänge-Birken einzubringen. Die Bäume sind in einem 
Abstand von 15 m beiderseits der neu anzulegenden 
Wege in jeweils zwei versetzten Reihen anzupflanzen 
(insgesamt ca. 230 Exemplare).  
Der Unterstand ist als Magergrünland zu entwickeln. 
Die Mahd hat daher 1-2-schürig mit dem ersten 
Mahdtermin, nicht vor dem 15.06., zu erfolgen. Hierbei 
ist ein Mindestabstand von 10 cm zwischen Boden und 
Mähwerk einzuhalten. Das Mahdgut ist zu entfernen, 
die Flächen dürfen nicht gemulcht werden. Walzen und 
Schleppen ist nur bei Bedarf innerhalb der gem. § 39 
Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG genannten Fristen zulässig. Eine 
Düngung ist unzulässig. 
Die Bäume sind für die Dauer von insgesamt 5 Jahren 
(1 Jahr Fertigstellungspflege, 4 Jahre Entwicklungs-
pflege) zu pflegen und, falls erforderlich, zu wässern. 
Pflanzausfälle > 10% sind gleichwertig zu ersetzen. 
Die DIN 18916, 18915 und DIN 18919 sind zu beach-
ten.

A 5: Anlage einer wegebegleitender Baumhecke ent-
lang der bestehenden Wege 
Entlang der den Solarpark durchquerenden Wege 
sind auf einer Seite ca. 5 m breite baumüberstandene 
Hecken zu pflanzen. Als Bäume sind niedrig wach-
sende Obstsorten zu verwenden, die in Abständen 
von 15-20 m zu pflanzen sind. Alternativ sind (sofern 
aufgrund der Trockenheit erforderlich) trockentolerante 
Laubbaumarten (z.B. Vogelkirsche, Traubeneiche oder 
Hängebirke) zu verwenden und ggfs. zur Vermeidung 
relevanter Beschattung regelmäßig bis auf 5 m einzu-
kürzen.
Die Zwischenräume sind mit trockenresistenten 
Straucharten 2-reihig (Pflanzabstand 1,50 m) anzu-
pflanzen. In Abständen von 100 m bleiben beiderseits 
im Wechsel der beiden Wegränder ca. 20 m breite 
Lücken ohne Bepflanzung. In diesen Freistellen sind 
Mikrohabitate für die Zauneidechse einzubringen (z.B. 
aufgeschichtete Grobsteinhaufen, Obstschnittholz, 
Stammstücke etc.).
Auf der gegenüberliegenden Seite der Wege sind ein-
zeilig nur Sträucher anzupflanzen. Um eine Zufahrt 
zu den Grünlandflächen bzw. der Obstwiese (A 4) 
zu gewährleisten, sind durchfahrbare Lücken für die 
Landwirtschaft vorzusehen.
In der Verlängerung des zentralen Weges ist ein 10m 
breiter Korridor für Wildtiere zu schaffen. Die hier 
nach den o.g. Vorgaben anzupflanzenden einzeiligen 
Strauchhecken beiderseits des Durchgangs sind als 
Deckungsmöglichkeit zu verstehen.

Pflanzliste und Pflanzqualitäten:
• Obstbäume (Hochstämme, 2xv, STU 10-12): alte 

vorzugsweise regionaltypische und trockenresis-
tente Apfel- bzw. Birnensorten und/oder herkunfts-
gesichertes (Region 2.1: Ostdeutsches Tiefland) 
Wildobst (vorzugsweise Prunus cerasifera, Prunus 
avium, Prunus pyraster), alternativ: herkunftsgesi-
cherte Traubeneiche, Vogelkirsche oder Hänge-Birke

• Sträucher (2xv, Höhe 60-120): Schlehe, 1-griffliger 
Weißdorn und Crataegus-Hybriden (C x media, 
C. x macrocarpa), Wildrosen (z.B. R. canina- und 
R. corymbifera-Aggregat), Blutroter Hartriegel, 
Purgier-Kreuzdorn, Vogelbeere; herkunftsgesi-
chert mit der regionalen Herkunft „Ostdeutsches 
Tiefland“ (Region 2.1)

Die Baumpflanzungen sind in den ersten 5 Standjahren 
zu wässern, zu düngen und zu pflegen. Alle Obstbäume 
erhalten einen regelmäßigen Erziehungsschnitt. Pflanz-
ausfälle > 10% sind gleichwertig zu ersetzen. Die DIN 
18916, 18915 und DIN 18919 sind zu beachten.

10. RÜCKBAUVERPFLICHTUNG UND 
FOLGENUTZUNG
ANALOG § 9 ABS. 2 BAUGB

Die festgesetzten Nutzungen sind nur so lange zu-
lässig, wie die Photovoltaik-Anlage betrieben wird. 
Nach Betriebsende ist diese innerhalb von zwei Jah-
ren einschließlich aller Nebeneinrichtungen und Fun-
damente zurückzubauen. Ein Repowering der An-
lage gilt nicht als Betriebsende und bleibt von der 
Rückbauverpflichtung unberührt. Als Folgenutzung 
wird eine Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt.

11. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
ANALOG § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

zen der Hinweisobjekte und das Einmessen zu Lasten des Bauausführenden vorzunehmen. Für die in der 
Örtlichkeit durch die vorgenannten Einrichtungen gekennzeichneten Punkte hat der Bauausführende die Ver-
antwortung zu übernehmen und diese auf seine Kosten zu sichern. Unterirdisch zu errichtende Kanäle und 
zugehörige Schächte sind in Sonderfällen (z. B. im Bereich von Flüssiggasanlagen) gasdicht auszuführen.

• Hinsichtlich der inneren Erschließung des Plangebietes mit Erdkabeln wird auf die Beachtung der Abschnitte 
III/3 und III/4 der Schutzanweisung „Verhaltensregeln und Vorschriften zum Schutz von ONTRAS-Anlagen“ 
hingewiesen.

• Alle Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft im Bereich des 
Schutzstreifens sind so zu gestalten, dass dieser jederzeit ohne Einschränkungen begehbar, befahrbar und 
sichtfrei ist.

Deutsche Telekom Technik GmbH
• Am Rand des Planbereiches bzw. im öffentlichen Straßenland befinden sich Telekommunikationslinien (TK-

Linien) der Telekom.
• Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen TK-Linien vermieden 

werden und aus betrieblichen Gründen (z.B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den TK-Li-
nien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie 
oberirdische Gehäuse so weit freigehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahr-
zeugen angefahren werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der 
Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen TK-Linien der Telekom informie-
ren:
• Kabeleinweisung via Internet (Flyer Trassenauskunft Kabel),
• Nutzung des Leitungsauskunftsportal der infrest GmbH (www.infrest.de) oder 
• E-Mail: Planauskunft_brandenburg@telekom.de

• Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.
• Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 

Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe hier 
u.a. Abschnitt 3 zu beachten. Einer Überbauung der TK-Linien wird nicht zugestimmt, weil dadurch der Bau, 
die Unterhaltung und Erweiterung verhindert wird und ein erhebliches Schadensrisiko für die TK-Linien be-
steht.

• Wenn der Abstand von 2,50 m zwischen den Neupflanzungen und der Telekom-Anlagen unterschritten wird, 
ist der Einsatz von Schutzmaßnahmen zu prüfen. In diesem Fall ist die Vorlage der konkreten Planung und eine 
gemeinsame Abstimmung geeigneter Schutzmaßnahmen für die TK-Linien erforderlich.

• Es wird darum gebeten zu beachten, dass die Telekom ggf. nicht verpflichtet ist, die Photovoltaikanlage an ihr 
öffentliches Telekommunikationsnetz anzuschließen.

Die Einsicht in die verwendeten technischen Normen und Richtlinien ist im Bauamt des Amtes 
Brück möglich.

VERFAHRENSVERMERKE
• Die Vorhabenträgerin, die DAH Photovoltaik 5. 

GmbH, hat mit Schreiben vom __.__.____ die Ein-
leitung eines Satzungsverfahrens nach § 12 BauGB 
beantragt.

• Die Gemeindevertretung der Gemeinde Linthe hat 
am __.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes mit Vorhaben- und Erschließungsplan be-
schlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen vorhabenbezogenen Be bau-
ungs plan aufzustellen, wurde am __.__.____ orts-
üblich bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Brück, den __.__.____   

 ________________
 Der Amtsdirektor

• Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer Unter-
richtung in der Zeit vom __.__.____ bis einschließ-
lich __.__.____ frühzeitig beteiligt (§  3 Abs.  1 
BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit Schreiben vom __.__.____ frühzeitig 
beteiligt und demgemäß von der Planung unter-
richtet und um Äußerung auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefor-
dert (§ 4 Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis 
zum __.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Die Gemeindevertretung der Gemeinde Linthe hat 
in ihrer Sitzung am __.__.____ den Entwurf ge-
billigt und die Veröffentlichung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Vorha-
ben- und Erschließungsplan im Internet beschlos-
sen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes mit Vorhaben- und Erschließungsplan, be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung, wurde in der 
Zeit vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
im Internet veröffentlicht und zur Ansicht und zum 
Herunterladen bereitgehalten (§ 3 Abs. 2 BauGB). 
Zusätzlich fand eine öffentliche Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und 
der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen während der Veröffentlichungsfrist 
von jedermann elektronisch per Mail, oder bei Be-
darf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit 
Vorhaben- und Erschließungsplan unberücksichtigt 
bleiben können, am __.__.____ ortsüblich be-
kannt gemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung be-
nachrichtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB 
und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis 
zum __.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröffent-
lichung im Internet / Auslegung gingen seitens der 
Öffentlichkeit, Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwä-
gung der vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen erfolgte durch die Stadtverordnetenversamm-
lung am __.__.____. Das Ergebnis wurde denjeni-
gen, die Anregungen und Stellungnahmen vorge-
bracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB).

• Die Gemeindevertretung der Gemeinde Linthe hat 
am __.__.____ den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan und den Vorhaben- und Erschließungsplan 
als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B), 
dem Vorhaben- und Erschließungsplan sowie der 
Begründung und dem Umweltbericht.

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan und der 
Vorhaben- und Erschließungsplan werden hiermit 
als Satzung ausgefertigt.

Brück, den __.__.____   

 ________________
 Der Amtsdirektor

• Es wird bestätigt, dass der Inhalt des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans und die 
textlichen Festsetzungen mit dem hierzu ergange-
nen Satzungsbeschluss der Gemeindevertretung 
vom __.__.____ übereinstimmen.

Ausgefertigt: Brück, den __.__.____  

 ________________
 Der Amtsdirektor

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____  im 
Amtsblatt des Amts Brück Nr. ____ ortsüblich be-
kannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In dieser Be-
kanntmachung ist auf die Möglichkeit der Einsicht-
nahme, die Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Vorschriften sowie auf 
die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter 
auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan „Energiepark Linthe”, be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B), dem Vorhaben- und Erschließungs-
plan sowie der Begründung und dem Umweltbericht, 
in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Brück, den __.__.____   

 ________________
 Der Amtsdirektor


